DETAILBESTIMMUNGEN
zur Richtlinie gemäß § 9 des Tiroler Landwirtschaftsgesetzes, LGBL. Nr. 3/1975,

für die Gewährung von Beihilfen zum Ankauf von hochwertigen Zuchttieren
zur QUALITÄTSLÄMMERPRODUKTION
Gültig ab 1. März 2009

Gefördert werden
- Widder: alle im Herdebuch eingetragenen Fleischrassen
- Mutterschafe: Tiere der Rassen Berg- und Steinschafe ab einem Zuschlagspreis von € 120,00
Förderungswerber:
Natürliche und juristische Personen oder Personenvereinigungen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit Betriebsstandort in Tirol bewirtschaften.

Der Förderungswerber muss Teilnehmer an einem Programm zur Erzeugung von Tiroler Qualitätslämmern sein.
Förderungvoraussetzungen:
1.
Die angekauften Zuchttiere müssen in einem Zuchtbuch einer nach dem Tiroler Tierzuchtgesetz zugelassenen Zuchtorganisation eingetragen sein.
2.
Der Förderungswerber verpflichtet sich, die Durchführungsbestimmungen der jeweiligen Qualitätsprogramme einzuhalten und seine Lämmer ausschließlich über diese Programme zu vermarkten.
3./
Der Förderungswerber verpflichtet sich, diese Produktion mindestens 2 Jahre auszuüben.
4.
Zuchtschafe müssen ausschließlich auf einer Absatzveranstaltung in Tirol angekauft werden.
5.
Die Schafe sind ausschließlich mit Fleischwiddern jener Rassen, die im Tiroler Herdebuch eingetragen sind, anzupaaren. Die Anpaarungsempfehlungen des Tiroler Schafzuchtverbandes bzw. der Raiffeisengenossenschaft Osttirol sind zu beachten. Fleischrassewidder könne auf den Tiroler Absatzveranstaltungen oder über Vermittlung des Tiroler Schafzuchtverbandes bzw. der Raiffeisengenossenschaft Osttirol angekauft werden. 
6./
Die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen ist verpflichtend. Diese umfassen mindestens 2 Stunden.
7./
Die Zuchtverwendung der Lämmer ist verboten.

8./
Bei Erstteilnahme an dieser Aktion müssen mindestens 3 Mutterschafe oder 1 Widder angekauft werden, maximal werden jedoch pro Jahr 2 Widder und 20 weibliche Muttertiere gefördert.

Höhe der Förderung:
Grundsätzlich wird die Förderung vom Zuschlagspreis (ohne Mehrwertsteuer) bemessen und darf maximal 50 % des Zuschlagspreises betragen.
Widder
maximal €  200,00
Mutterschafe:
maximal €   50,00


ab einem Zuschlagspreis von € 120,00
Förderungsabwicklung:
Die Förderung erfolgt auf Antrag des Förderungswerbers. Die Anträge sind bei der Landwirtschaftskammer innerhalb von 14 Tagen nach Ankauf einzubringen.

Für die Beantragung sind die von der Landwirtschaftskammer aufgelegten Formblätter zu verwenden. Dem Antrag sind die erforderlichen Belege beizuschließen.

De-minimis-Bestimmung:
Diese Ankaufsbeihilfe wird gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 vom 20.12.2007 über den Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

Die einem landwirtschaftlichen Betrieb nach der De-minimis-Regelung gewährte Beihilfe darf, bezogen auf einem Zeitraum von drei Jahren, insgesamt € 7.500,00 nicht übersteigen.

